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RS OGH 1988/11/9 1Ob608/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1988

Norm

ABGB §880a A

ABGB §1489 I

Rechtssatz

Verp/ichtet sich der Geschäftsführer einer Gesellschaft mbH, die Firma schuldenfrei beziehungsweise lastenfrei zu

übergeben beziehungsweise für eingegangene Verbindlichkeiten voll zu haften, liegt darin eine Garantieerklärung.

Mußte die Gesellschaft für alte Verbindlichkeiten dennoch bezahlen, haftet der ehemalige Geschäftsführer aus seiner

Garantieerklärung schadenersatzrechtlich; Ersatzansprüche verjähren demnach in drei Jahren.
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